
 Alte Fassung  Neue Fassung 

Über- 
schrift 

Unterrichtsausfall und 
Unterrichtsbefreiung an 
kirchlichen Feiertagen 
und aus Anlaß religiöser 
Veranstaltungen sowie 
Regelung des Schulgot-
tesdienstes 

 Beurlaubung vom Unterricht aus religiösen Grün-
den sowie Regelung des Schulgottesdienstes 
 

  1 Allgemeines 

   Gemäß § 38 Abs. 1 Satz 2 der Übergreifenden 
Schulordnung vom 12. Juni 2009 (GVBl. S. 224), § 
23 Abs. 1 Satz 2 der Schulordnung für die öffentli-
chen Grundschulen vom 10. Oktober 2008 (GVBl. 
S. 219), § 27 Abs. 2 Satz 1 der Schulordnung für 
die öffentlichen Sonderschulen vom 29. Mai 2000 
(GVBl. S. 219) und § 24 Abs. 1 Satz 6 der Schul-
ordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schu-
len vom 9. Mai 1990 (GVBL. S. 127) in der jeweils 
geltenden Fassung ist die aus religiösen Gründen 
erforderliche Beurlaubung zu gewähren.  

  2 Beurlaubung aus Anlass christlicher Feiertage 

Nr.  
1 

Für das Fest Mariä Him-
melfahrt (15. August) – 
soweit es kirchlich gebo-
tener Feiertag ist – und 
den Reformationstag (31. 
Oktober) sowie den Buß- 
und Bettag (Mittwoch vor 
dem letzten Trinitatis-
sonntag) gilt folgende 
Regelung: 

2.1 Evangelischen Schülerinnen und Schülern sowie 
evangelischen Lehrkräften ist am Reformationstag 
(31. Oktober) sowie am Buß- und Bettag (Mittwoch 
vor dem letzten Trinitatissonntag) die Teilnahme 
am Gottesdienst zu ermöglichen. 

  2.2 Katholischen Schülerinnen und Schülern sowie 
katholischen Lehrkräften ist am Fest Mariä Him-
melfahrt (15. August) die Teilnahme an der Messe 
zu ermöglichen. 

Nr. 
1.1 

Schülerinnen, Schüler 
und Lehrkräfte des jewei-
ligen Bekenntnisses er-
halten, sofern Gelegen-
heit zum Besuch eines 
Gottesdienstes besteht, 
zwei Stunden unterrichts-
frei. Die Unterrichtsbe-
freiung soll für die erste 
und zweite oder vierte 
und fünfte Stunde erteilt 
werden. 

  

Nr. 
1.2 

In den Schulen fällt in der 
ersten und zweiten oder 
vierten und fünften Stun-
de der gesamte Unter-

  



richt aus, wenn ein ord-
nungsgemäßer Unterricht 
nicht möglich ist. Dies ist 
dann anzunehmen, wenn 
mindestens die Hälfte der 
Lehrkräfte oder der Schü-
lerinnen und Schüler un-
terrichtsfrei hat. Die Ent-
scheidung, ob der ge-
samte Unterricht ausfällt, 
trifft der Schulleiter. 

  3 Beurlaubungen aus Anlass der Konfirmation, 
Erstkommunion und Firmung 

Nr.  
2 

Die Unterrichtsbefreiung 
aus Anlaß der Konfirma-
tion und Erstkommunion 
richtet sich nach den fol-
genden Bestimmungen: 

3.1 Konfirmandinnen und Konfirmanden sowie Erst-
kommunikantinnen und Erstkommunikanten sind 
am ersten Unterrichtstag nach der Konfirmation 
oder Erstkommunion vom Unterricht beurlaubt. Die 
Firmlinge sind am Firmtag oder an dem darauffol-
genden Tag vom Unterrichtsbesuch befreit. 

Nr. 
2.1 

Die Konfirmanden und 
Erstkommunikanten sind 
am Tage nach der Kon-
firmation bzw. nach der 
Erstkommunion vom Un-
terrichtsbesuch befreit. 

  

Nr. 
2.2 

Die Firmlinge sind am 
Firmtag oder an dem da-
rauffolgenden Tag vom 
Unterrichtsbesuch befreit. 

  

Nr. 
2.3 

Allen katholischen Lehr-
kräften, Schülerinnen und 
Schülern ist Gelegenheit 
zu geben, an dem in ihrer 
Pfarrei stattfindenden 
Firmgottesdienst teilzu-
nehmen. 

  

  3.2 Um den Besuch des Konfirmandenunterrichts und 
des Firmunterrichts zu ermöglichen, ist für die 
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 und 
8 am Dienstag- und Donnerstagnachmittag kein 
stundenplanmäßiger Unterricht anzusetzen und – 
soweit es sich nicht um Ganztagsschulen handelt – 
auch keine andere Schulveranstaltung zu legen. 
Folgende Ausnahmen sind möglich: 

 Aus durch die Ganztagsschule oder das 
Gymnasium mit achtjährigem Bildungsgang 
bedingten schulorganisatorischen Gründen 
kann im Einvernehmen zwischen der Schul-
leiterin oder dem Schulleiter und dem 
Pfarramt eine Festlegung nach Satz 1 allein 
auf den Dienstagnachmittag erfolgen. 



 Wenn örtliche Gegebenheiten es ratsam er-
scheinen lassen, können im Einvernehmen 
zwischen den Schulleiterinnen und Schullei-
tern und dem Pfarramt ein oder zwei andere 
Nachmittage gewählt werden. 

Kommt eine Einigung nicht zustande, entscheidet 
die Schulbehörde. 

  4 Beurlaubung aus Anlass von Feiertagen ande-
rer Religionsgemeinschaften 

Nr.  
3 

Sollen Schülerinnen und 
Schüler, die nicht der ka-
tholischen Kirche oder 
der evangelischen Kirche 
angehören, an einem 
Feiertag ihrer Religions-
gemeinschaft den Unter-
richt nicht besuchen, so 
haben ihre Erziehungsbe-
rechtigten bzw. haben die 
volljährigen Schülerinnen 
und Schüler selber dies 
vorher dem Schulleiter 
schriftlich mitzuteilen. 
Diese Mitteilung ist auch 
dann erforderlich, wenn 
die Schülerinnen und 
Schüler einer Religions-
gemeinschaft angehören, 
die einen bestimmten 
Wochentag regelmäßig 
als Ruhetag feiert. 
 
Es handelt sich insbe-
sondere um folgende 
Feiertage: 
 

 Schülerinnen und Schüler anderer Religionsge-
meinschaften können sich an den Feiertagen ihrer 
Religionsgemeinschaften vom Unterricht beurlau-
ben lassen. Hierzu ist eine vorherige schriftliche 
Mitteilung an die Schule erforderlich. Es handelt 
sich insbesondere um folgende Feiertage: 
 

 a) jüdische Feiertage: 
Rosch Haschana (Neu-
jahr) 2 Tage, 
Jom Kippur (Versöh-
nungstag) 1 Tag, 
Sukkot (Laubhüttenfest) 1 
Tag, 
Schmini Azeret (Schluß-
fest) 1 Tag, 
Pessach (1. Tag und 7. 
Tag) 2 Tage, 
Schawuot (Wochenfest) 1 
Tag, 
 
alle Samstage 

4.1 Jüdische Feiertage: 
Rosch Haschana (Neujahr) 2 Tage 
Jom Kippur (Versöhnungsfest) 1 Tag 
Sukkot (Laubhüttenfest) 1 Tag 
Schmini Azeret (Schlussfest) 1 Tag 
Simchat Thorah (Fest der Gesetzesfreude) 1 Tag 
Pessach (1. Tag und 7. Tag) 2 Tage 
Schawuot (Wochenfest) 1 Tag 
 



 b) muslimische Feiertage:  
erster Tag des Seker 
Bayrami/Id-al-Fitr (Fest 
des Fastenbrechens)  
erster Tag des Kurban 
Bayrami/Id-al-Adha (Op-
ferfest) 
 

4.2 Muslimische Feiertage: 
erster Tag des Ramadanfestes (Seker Bayrami / 
Idul Fitr) 
erster Tag des Opferfestes (Kurban Bayrami/Idul 
Adha) 
 

 c) Feiertage der Gemein-
schaft der Siebenten-
Tags-Adventisten:  
alle Samstage. 

  

  4.3 Alevitische Feiertage: 
Aşure-Tag (beweglich – der 13. Tag des Muhar-
rem) 
Hızır-Lokması (16. Februar) 
Nevruz und Andacht Hz. Ali (21. März) 

  5 Beurlaubung aus Anlass der Rüstzeit, Exerziti-
en, Einkehrtage und sonstigen Veranstaltungen 
von Kirchen und Religionsgemeinschaften 

Nr.  
4 

Den Schülerinnen und 
Schülern der Sekundar-
stufe I ist zweimal, den 
Schülerinnen und Schü-
lern der Sekundarstufe II 
ist einmal bis zu jeweils 
drei Tagen Unterrichtsbe-
freiung zu gewähren für 
Rüstzeit, Exerzitien, Ein-
kehrtage und entspre-
chende Veranstaltungen, 
die von Kirchen und Reli-
gionsgemeinschaften 
durchgeführt werden. 
Dies gilt nicht für Berufs-
bildende Schulen in Teil-
zeitform. Die Veranstal-
tungen gemäß Satz 1 
sollen nach Möglichkeit 
für Schülerinnen und 
Schüler aller Konfessio-
nen zum gleichen Termin 
durchgeführt werden. Die 
Kirchen und Religions-
gemeinschaften haben 
diese Veranstaltungen 
rechtzeitig, spätestens 
vier Wochen vor Beginn, 
dem Schulleiter anzuzei-
gen. 
 

 Den Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe 
I ist zweimal, den Schülerinnen und Schülern der 
Sekundarstufe II ist einmal bis zu jeweils drei Ta-
gen Unterrichtsbefreiung zu gewähren für Rüstzeit, 
Exerzitien, Einkehrtage und entsprechende Veran-
staltungen, die von Kirchen und Religionsgemein-
schaften durchgeführt werden. Dies gilt nicht für 
berufsbildende Schulen in Teilzeitform. Die Veran-
staltungen gemäß Satz 1 sollen nach Möglichkeit 
für Schülerinnen und Schüler aller Konfessionen 
zum gleichen Termin durchgeführt werden. Die 
Kirchen und Religionsgemeinschaften haben diese 
Veranstaltungen rechtzeitig, spätestens vier Wo-
chen vor Beginn, der Schulleitung anzuzeigen.  
 



  6 Regelung des Schulgottesdienstes 

Nr.  
5 

Für den Schulgottes-
dienst gilt folgende Rege-
lung: 

  

Nr. 
5.1 

Am Beginn und Ende 
eines Schuljahres können 
Schulgottesdienste der 
Kirche und Religionsge-
meinschaften gehalten 
werden. Der Unterrichts-
ausfall soll in der Regel 
eine Unterrichtsstunde 
nicht überschreiten. 

6.1 Am Beginn und Ende eines Schuljahres können 
Schulgottesdienste der Kirche und Religionsge-
meinschaften gehalten werden. Darüber hinaus 
können anlassbezogen Schulgottesdienste oder 
Gottesdienste für einzelne Klassen oder Stufen 
einer Schule stattfinden. Der Unterrichtsausfall soll 
in der Regel eine Unterrichtsstunde nicht über-
schreiten.  
 

Nr. 
5.2 

Für allgemeinbildende 
und berufsbildende Voll-
zeitschulen, innerhalb 
deren Stundentafeln Re-
ligion Unterrichtsfach ist, 
kann einmal wöchentlich 
während der Zeit der üb-
lichen ersten Unterrichts-
stunde ein Schulgottes-
dienst gehalten werden. 
Wird von dieser Möglich-
keit Gebrauch gemacht, 
hat der Unterricht an die-
sem Tag zu dem Zeit-
punkt zu beginnen, an 
dem an den übrigen Ta-
gen die zweite Unter-
richtsstunde anfängt. 
Dieser Schulgottesdienst 
tritt nicht an die Stelle 
einer in den Stundenta-
feln vorgesehenen Unter-
richtsstunde. Wird durch 
die Einführung des 
Schulgottesdienstes ein 
Nachmittagsunterricht 
unvermeidbar, so ist das 
Einvernehmen mit dem 
Schulelternbeirat herbei-
zuführen (§ 40 Abs. 6 
Satz 1 Nr. 6 Schulge-
setz). 
 

  

Nr. 
5.3 

An Teilzeitschulen, inner-
halb deren Stundentafeln 
Religion Unterrichtsfach 
ist, kann – unabhängig 
von der Möglichkeit nach 

  



Nr. 5.1 – während der 
Unterrichtszeit dreimal im 
Schuljahr ein Schulgot-
tesdienst gehalten wer-
den. Nr. 5.2 Satz 3 gilt 
entsprechend. 

Nr. 
5.4 

Es ist statthaft, daß für 
einzelne Klassen oder 
Stufen einer Schule der 
Schulgottesdienst geson-
dert an unterschiedlichen 
Wochentagen gehalten 
wird. 

  

Nr. 
5.5 

Der Besuch des Schul-
gottesdienstes ist Schul-
veranstaltung; die Teil-
nahme ist für die Lehr-
kräfte, Schülerinnen und 
Schüler freiwillig. 

6.2 Der Besuch des Schulgottesdienstes ist Schulver-
anstaltung; die Teilnahme ist für die Lehrkräfte, 
Schülerinnen und Schüler freiwillig 

Nr. 
5.6 

Haben sich die Kirchen 
im Einvernehmen mit 
dem Schulleiter vor Be-
ginn der Sommerferien 
auf einen bestimmten 
Wochentag, an dem der 
Schulgottesdienst statt-
finden soll, geeinigt, so 
trifft der Schulleiter die 
erforderlichen stunden-
plantechnischen Maß-
nahmen für das neue 
Schuljahr. 

  

Nr. 
5.7 

Die Zeiten der Schulgot-
tesdienste sind in den 
Schulen bekanntzuge-
ben. 

6.3 Die Zeiten der Schulgottesdienste sind in den 
Schulen bekanntzugeben. 

Nr.  
6 

Für die Schülerinnen und 
Schüler des 7. und 8. 
Schuljahres ist am Diens-
tag- und Donnerstag-
nachmittag, um den Be-
such des Konfirmanden-
unterrichts und des Fir-
munterrichts zu ermögli-
chen, kein stundenplan-
mäßiger Unterricht anzu-
setzen. Wenn örtliche 
Gegebenheiten es rat-
sam erscheinen lassen, 
können im Einvernehmen 
zwischen Schulleiter und 

 Siehe jetzt Ziffer 3.2 



Pfarramt zwei andere 
Nachmittage gewählt 
werden. Kommt eine Ei-
nigung nicht zustande, 
entscheidet die Aufsichts- 
und Dienstleistungsdirek-
tion. Auf die beiden 
Nachmittage, an denen 
Konfirmandenunterricht 
oder Firmunterricht ange-
setzt ist, sollen auch kei-
ne anderen Schulveran-
staltungen gelegt werden. 
Schülerinnen und Schü-
lern an Ganztagsschulen 
ist in Abstimmung mit 
dem Pfarramt die Teil-
nahme am Konfirman-
denunterricht oder Fir-
munterricht zu ermögli-
chen. 

  7 Inkrafttreten 

Nr.  
7 

Diese Verwaltungsvor-
schrift tritt am 1. August 
1990 in Kraft. 

 Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tage nach der 
Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die im 
Bezug genannte Verwaltungsvorschrift außer Kraft. 

 

 

 

 

 


